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Herrn 
██ ██████ 
██████ █████ █
███ ████

Aktenzeichen 
1451/1 -684/21 
(bei Antwort bitte angeben) 

Bearbeiter V (0721) Datum 
Herr Wagner 9101-300 S.  August 2021 

Auskunft gemäß Informationsfreiheitsgesetz 
Ihr Antrag per E-Mail vom 9. Juli 2021 

Sehr geehrter Herr ██████

mit Ihren Antrag vom 9. Juli 2021 beantragen Sie die Zusendung der Begründung zum 

Hängebeschluss vom 26. März 2021 in dem Verfahren des Zweiten Senats des Bundesver-

fassungsgerichts mit dem Aktenzeichen 2 13v1Z  547/21. 

Sie begründen Ihren Antrag damit, dass der Beschluss vom 26. März 2021 in dem Verfah-

ren 2 BvIZ 547/21 zur Ausfertigung des Eigenmittelbeschluss-Ratifizierungsgesetzes ohne 

Begründung mit dem Verweis ergangen sei, dass eine Begründung nachgereicht werde. 
Durch den Beschluss vom 15. April 2021 (AZ.: 2 BvIt. 547/21) sei die einstweilige Anord-

nung vom 26. März 2021 gegenstandslos geworden. Eine Begründung gerade des Hänge-

beschlusses vom 26. März 2021 sei somit vom Bundesverfassungsgericht bisher nicht ver-

öffentlicht. 

Ihr  Antrag ist abschlägig zu bescheiden. 
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Der Anwendungsbereich des Informationsfreiheitsgesetzes erstreckt sich für das Bundes-

verfassungsgericht nur auf dessen öffentlich-rechtliche Verwaltungsaufgaben (§ 1 Abs. 1 

Satz 2 IFG). Die Wahrnehmung der ihm obliegenden Rechtsprechungsaufgaben unterliegt 

diesem nicht. Vor allem kann keine Auskunft aus den Verfahrensakten des Bundesverfas-

sungsgerichts unter Berufung auf das Informationsfreiheitsgesetz gewährt werden. Hierfür 

ist ein gesonderter begründeter Antrag unter den Voraussetzungen des § 35 b Abs. 1 Ziff. 2 

BVerfGG erforderlich. 

Für diese Auskunft werden Kosten nicht erhoben, da es sich gemäß § 1 Abs. 1 des Infor-

mationsfreiheitsgesetzes i.V.m. Ziffer 1.1 der Anlage zu § 1 Abs. 1 Informationsgebühren-

verordnung um eine einfache Auskunft handelt. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 

Bundesverfassungsgericht, Schlossbezirk 3, 76131 Karlsruhe, erhoben werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

(Wagner) 

Ministerialrat 


